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Überschusseinkünfte 

Subsidiarität 

1 Voraussetzungen für sonstige Einkünfte i. S. d. § 22 
EStG 

Nach § 2 Abs. 1 S. 1 Nr. 7 EStG unterliegen die sonstigen Einkünfte i. S. d. § 22 EStG 

grundsätzlich der Einkommensteuer. Die sonstigen Einkünfte gehören zu den Überschuss-

einkünften und werden daher als Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten 

ermittelt (§ 2 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 EStG). Dabei gilt das Zu- und Abflussprinzip nach 

§ 11 EStG.  

§ 22 EStG ist keine Auffangvorschrift für Einkünfte, die von keiner anderen der sechs 

Einkunftsarten erfasst werden. Vielmehr werden die darunter fallenden Einnahmen genau 

abgegrenzt. 

Beispiel: Herr A gewinnt bei der staatlichen Lotterie 300.000 €, Frau B gewinnt bei der 

Fernsehshow „Big-Brother“ 250.000 €. 

Lösung: Der Gewinn von Herrn A fällt weder unter die Einkünfte nach § 22 EStG, noch 

unter eine andere Einkunftsart des EStG und ist somit nicht steuerbar. Der Gewinn von Frau 

B hingegen ist den Einkünften nach § 22 Nr. 3 EStG zuzuordnen. 

Die sonstigen Einkünfte i. S. d. § 22 EStG sind gegenüber den übrigen Einkünften (§ 2 

Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 6 EStG) weitgehend subsidiär (vgl. § 22 Nr. 1 S. 1, § 22 Nr. 3 S. 1, 

§ 22 Nr. 2 i. V. m. § 23 Abs. 2 EStG). Hiervon ausgenommen bzw. nicht subsidiär zu an-

deren Einkünften sind u. a. die Tatbestände des § 22 Nr. 1 S. 3 Buchst. a EStG (Leibrenten) 

und die des § 22 Nr. 4 EStG (bestimmte Zulagen und Bezüge).  

Beispiel: Herr X betreibt eine unstreitig gewerbliche Vermietung von PKWs. Die Einkünfte, 

die er hieraus erzielt, sind § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 2 S. 1 EStG zuzuordnen 

(subsidiär § 22 Nr. 3 EStG)1. Frau Y erhält gesetzliche Rente, die immer den Einkünften 

nach § 22 Nr. 1 EStG zuzuordnen ist. 

Die sonstigen Einkünfte ermitteln sich grundsätzlich aus dem Überschuss der Einnah-

men über die Werbungskosten2. 

 

Ermittlungsschema bei Einkünften i. S. v. § 22 Nr. 1 und 1a, Nr. 3 bis 5 EStG: 

 Einnahmen 

./. tatsächliche Werbungskosten (§ 9 EStG) 

 nur bei § 22 Nr. 1, 1a, 5 EStG mindestens Werbungskosten-Pauschbetrag  

(§ 9a S. 1 Nr. 3 EStG) i. H. v. 102 € 

Beachte: Freigrenze i. H. v. 256 € für Einkünfte aus sonstigen Leistungen  

gem. § 22 Nr. 3 EStG 

= Sonstige Einkünfte (§ 22 EStG) 

 

 

1  Anders bei gelegentlicher Vermietung, z. B: Ein Student überlässt seinen privaten Pkw entgeltlich einem Freund 

für eine Urlaubsfahrt (§ 22 Nr. 3 EStG). 
2  Etwas anderes gilt bei privaten Veräußerungsgeschäften (vgl. § 23 Abs. 3 EStG). 

1 

2 

3 
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2 

Eine Ausnahme bilden die Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften, bei de-

nen sich der private Veräußerungsgewinn bzw. -verlust folgendermaßen ermittelt: 

Ermittlungsschema bei Einkünften i. S. v. § 22 Nr. 2 EStG i. V. m. § 23 Abs. 3 EStG: 

 Veräußerungspreis 

./. Anschaffungs-/Herstellungskosten  

./. tatsächliche Werbungskosten (§ 9 EStG)  

 Beachte: Freigrenze i. H. v. 1.000 € pro Kalenderjahr für Einkünfte aus sonstigen Leistungen  

gem. § 23 Abs. 3 S. 5 EStG 

= Sonstige Einkünfte (privater Veräußerungsgewinn/-verlust,  

§ 22 Nr. 2 EStG i. V. m. § 23 Abs. 2 EStG) 

 

Die sonstigen Einkünfte unterliegen dem persönlichen Einkommensteuertarif des Steu-

erpflichtigen gem. § 32a EStG. 
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Steuerbarkeit 

2 Tatbestände der Einnahmen 

2.1 Überblick 

Die Einnahmetatbestände der sonstigen Einkünfte können grundsätzlich in drei Gruppen 

unterteilt werden: 

Einkünfte i. S. d. § 22 EStG 

Nr. 1, Nr. 1a Nr. 2 i. V. m. § 23 EStG Nr. 3, Nr. 4, Nr. 5 

Einkünfte aus wieder-

kehrenden Bezügen 

Einkünfte aus privaten Ver-

äußerungsgeschäften 

Übrige Einkünfte aus sonsti-

gen Leistungen, Abgeord-

netenbezügen und Alters-

vorsorgeverträgen 

 

Ist keiner der Tatbestände des § 22 EStG einschlägig und können die Einnahmen auch kei-

ner anderen Einkunftsart zugeordnet werden, sind die betreffenden Einnahmen nicht steu-

erbar. Dies gilt beispielsweise für:  

 Lotterie-, Spiel-, Sport-, Wettgewinne, 

 Streikunterstützung, 

 Reuegeld wegen Rücktritts vom Vertrag. 

Beispiel: A erhält aus der staatlichen Lotterie 500.000 €, da er „6 Richtige“ getippt hat. 

Da die Einnahmen keinen Einkünftetatbestand erfüllen, ist der Gewinn nicht steuerbar. 

2.2 Einkünfte aus wiederkehrenden Bezügen/Leistungen (§ 22 

Nr. 1 EStG) 
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